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Antwort
der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Petra Pau und der Fraktion der PDS
– Drucksache 14/1692 –

Überwachung des Fernmeldeverkehrs und anderer Kommunikation 1998:
Kenntnis der Bundesregierung um die Auswirkungen – Nachfrage

In der Antwort auf die Kleine Anfrage „Überwachung des Fernmeldeverkehrs
und anderer Kommunikation im Jahr 1998: Kenntnis der Bundesregierung um
die Auswirkungen“ (Drucksache 14/1522) hat die Bundesregierung die Fra-
gen zur heimlichen Erhebung von personenbezogenen Daten aufgrund der
Landespolizeigesetze nicht beantwortet, da ihr „keine Erkenntnisse“ vorlie-
gen. Mittlerweile müsste die Bundesregierung aber über Kenntnisse der Erhe-
bung dieser personenbezogenen Daten aus den Ländern verfügen.

Die Bundesregierung verweigerte die Beantwortung der Fragen zum „großen
Lauschangriff“ u. a. mit dem Verweis, dass die Bundesregierung hierzu im
„Rahmen ihrer gesetzlichen Berichtspflicht nach Artikel 13 Abs. 6 GG,
§ 100e Abs. 2 StPO gegenüber dem Deutschen Bundestag Stellung nehmen“
wird. Da die Berichtspflicht die Bundesregierung nicht davon befreit, Kleine
Anfragen zu beantworten, werden diese Fragen noch einmal gestellt.

Vo r b e m e r k u n g

Die Bundesregierung wird ihrer verfassungsrechtlich verankerten Verpflich-
tung zur Berichterstattung gegenüber dem Deutschen Bundestag gemäß Artikel
13 Abs. 6 GG, § 100e Abs. 2 StPO umfassend nachkommen. Der diesbezügli-
che Bericht wird derzeit in Abstimmung mit den Ländern erarbeitet. Dem soll
nicht durch die Mitteilung isolierter Teilerkenntnisse vorgegriffen werden.

I. Zur heimlichen Erhebung personenbezogener Daten aufgrund der Länder-
polizeigesetze

1. Welche Erkenntnisse liegen der Bundesregierung bereits vor bzw. ist sie
bereit einzuholen hinsichtlich der nachfolgend erfragten genaueren Um-
stände des Einsatzes „besonderer Mittel der Datenerhebung“ durch die
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Polizeien der Länder im Jahr 1998 aufgrund der neueren Länderpoli-
zeigesetze, nämlich

a) längerfristige Observation,

b) Einsatz verdeckter Ermittler und anderer nicht offen ermittelnder
Polizeibeamter,

c) Einsatz von V-Leuten,

d) verdeckte Anfertigung von Bildaufnahmen bzw. -aufzeichnungen,

e) verdecktes Abhören bzw. Aufzeichnen des gesprochenes Wortes,

f) verdeckter Einsatz technischer Mittel bezüglich Wohnungen,

g) Einsatz von Personensendern,

aufgeschlüsselt jeweils nach der Art der Mittel und den einzelnen
Bundesländern?

2. Welche Erkenntnisse über Begleitumstände dieser Einsätze nach
den unter Fragekomplex I in der Kleinen Anfrage auf Drucksache
14/1372 genannten Kriterien – sofern anwendbar –, insbesondere
über die Erfolge aufgrund dieser Maßnahmen, liegen der Bundesre-
gierung vor?

3. Wie viele dieser Maßnahmen wurden durch die Staatsschutz-Abtei-
lungen durchgeführt bzw. veranlasst?

4. Welche Bundesländer haben nach Erkenntnissen der Bundesregie-
rung welche der vorgenannten Instrumente im Jahr 1998 nicht ange-
wendet?

Der Erkenntnisstand der Bundesregierung ist seit der in der Drucksache
14/1522 wiedergegebenen Antwort auf die Kleine Anfrage „Überwachung
des Fernmeldeverkehrs und anderer Kommunikation im Jahr 1998: Kennt-
nis der Bundesregierung um die Auswirkungen“ unverändert. Sie hat von
einer eigenen Befragung der Länder mit Rücksicht einerseits auf den er-
forderlichen Zeitaufwand und andererseits auf die Tatsache abgesehen,
dass die Durchführung von Polizeirecht der Länder durch deren Behörden
keine Angelegenheit des Bundes ist.

II. „Großer Lauschangriff“

1. Wie lauten hinsichtlich Zahl, Anlass, Ergebnissen und Begleitum-
ständen sogenannter „großer Lauschangriffe“ die Angaben entspre-
chend den Kriterien und erbetenen Differenzierungen des Fragekom-
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plexes I in der Kleinen Anfrage auf Drucksache 14/1372, soweit
anwendbar?

2. Wie ist in den einzelnen Bundesländern nach Kenntnis der Bundesregie-
rung die parlamentarische Kontrolle „großer Lauschangriffe“ gemäß Arti-
kel 13 Abs. 6 Satz 3 GG jeweils geregelt?

3. Welche Bundesländer haben nach Kenntnis der Bundesregierung noch
keine diesbezüglichen Regelungen erlassen?

4. Welche Frist der Umsetzung der genannten, Anfang 1998 verabschiedeten
Grundgesetznorm steht Bund und Ländern nach Auffassung der Bundes-
regierung zur Verfügung?

5. Welche Bundesländer neben Niedersachsen haben nach Kenntnis der Bun-
desregierung den gemäß Artikel 13 Abs. 6 Satz 3 GG berufenen parlamen-
tarischen Gremien auch die Kontrolle sonstiger nachrichtendienstlicher
Tätigkeit der Polizei übertragen?

6. Wie ist in den Bundesländern nach Kenntnis der Bundesregierung bei der
parlamentarischen Kontrolle von Lauschangriffen gemäß Artikel 13 Abs. 4
Satz 3 GG die Kompetenz der nach Artikel 13 Abs. 6 Satz 3 GG zuständi-
gen Kontrollgremien von derjenigen zur allgemeinen parlamentarischen
Kontrolle der Geheimdienste abgegrenzt?

Die Bundesregierung hat zu den entsprechenden Fragen im Rahmen ihrer in der
Drucksache 14/1522 wiedergegebenen Antwort Stellung genommen. Hierauf
sowie auf die Vorbemerkung wird Bezug genommen. Weitergehende Erkennt-
nisse liegen der Bundesregierung nicht vor. Die Bundesregierung weist darauf
hin, dass die authentische Interpretation von Normen des Landesrechts Sache
des Landesgesetzgebers ist.
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